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An das 
Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen 

Stubenring I 
1010Wien 

Betrifft: 
Entwurf einer 58. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz; 
Begutachtungsverfahren 

Bezug: 
Da. Schreiben vom 3 I. Oktober 2000, GZ 21 .1 19/30-1/2000 

Die Österreichische Apothekerkammer dankt für die Übermitl:ung des Geset­

zesentwurfes und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Zu Z 66 (§ 350 Abs. I): 

§ 350 ASVG regelt die Voraussetzungen der Abgabe von Heilmitteln und 

Heilbehelfen für Rechnung der Krankenversicherungsträger durch Apotheken 

und hausapothekenführende Ärzte. 

Der Entwurf sieht vor. dass im Einleitungssatz des § 350 Abs. 1 ASVG nach 

dem Ausdruck "hausapothekenführenden Ärzten" der Klammerausdruck 

.,(Gruppenpraxen)" eingefügt wird. 

Wien. 
17. November 2000 
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Diese Einfügung des Klammerausdruckes .. (Gruppenpraxen)" ist nicht erforderlich, irrefüh­

rend bzw. kann zu Interpretationsproblemen in Zusammenhang mit dem Apothekengesetz 

führen. 

Gemäß § 29 Apothekengesetz kann die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapothe­

ke nur einem praktischen Arzt (nunmehr Arzt für Allgemeinmedizin) erteilt werden. Gemäß § 

3 I Abs. I Apothekengesetz muss die ärztliche Hausapotheke vom Arzt selbst geführt werden 

und darf diese nicht durch Dritte betrieben werden. 

Zur Vermeidung von allfalligen Interpretationsproblemen ist im Einleitungssatz des § 350 Abs. 

I ASVG der Klammerausdruck ,,(Gruppenpraxen)" nicht aufzunehmen. 

Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, jeder Arzt der Gruppenpraxis dürfe Arzneimittel 

für Rechnung der Krankenkassen abgeben. Diese Berechtigung besitzt natürlich nur ein Arzt 

für Allgemeinmedizin, welcher eine Bewilligung zum Betrieb einer ärztlichen Hausapotheke 

gemäß § 30 ApG innehat. 
11' 

Es ist daher die Z 66 des Entwurfes ersatzlos zu streichen. 

25 Ausfertigung dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des Nationalrates übermittelt, 

außerdem wird die Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates auch in elektronischer 

Form übermittelt. 

Mit dem A~sdruck vorzüglicher /::.;;:.i-.lHJlh~.ft'r. \ 
Hochac+ung I~~ .J?!+;~F-- ~ ". 
Der Ka mera7fsdirektor: (~ ~':i.;.'i ... \.::.~.~. ~ \ 

L~ \~\ \\~n ~ :&~~ ~ 
(Mag.rer ~<*.oec, Dr. Herbert Schipper) 
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